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M a k l e r m a n d a t 
 

Der Makler (Auftragnehmer): Der Auftraggeber (Mandant/in): 
 

 

Gate-Swiss Maklerservice GmbH 
Ersigenstrasse 9 
Postfach 317 
CH-3422 Kirchberg BE 

 

 
 

1. Gegenstand des Beratungsauftrages 
 
Der Auftraggeber beauftragt den Makler (Gate-Swiss Maklerservice GmbH) mit der Optimierung und Betreuung seines 
Versicherungsportefeuilles und erteilt diesem die Vollmacht für alle Versicherungs- und Finanzverträge. Der Beratungs- 
auftrag tritt per Datum dieser Vereinbarung in Kraft. 
 

2. Administration / Ausführung 
 

Der Makler hat in enger Zusammenarbeit und Absprache mit dem Auftraggeber und ausschließlich in dessen alleinigem 
Interesse seinen Versicherungsbedarf zu analysieren, zu optimieren, zu verwalten und laufend zu überwachen. Im Weiteren 
hat er Marktveränderungen zum Vorteil des Auftraggebers wahrzunehmen. Der Makler ist bevollmächtigt nach eigenem 
Ermessen Korrespondenzen und Vertragsverhandlungen zu führen sowie Offerten einzuholen. Zudem berechtigt dieses 
Mandat zur Einsicht in Schadenunterlagen und Erhalt von Leistungsabrechnungen. Anträge und Kündigungen werden 
ausschließlich durch den Auftraggeber unterzeichnet.  
 

3. Kosten / Entschädigungen 
 
Die Dienstleistung des Maklers ist für den Auftraggeber kostenlos. Der Makler wird von den Versicherern im Rahmen seiner 
Versicherungsberatung zu den marktüblichen Courtagesätzen honoriert. 
 
Erbringen wir über die übliche Verwaltungstätigkeit hinausgehende Dienstleistungen, werden die Kostensätze vor deren 
Entstehung individuell und transparent vereinbart. 
 

4. Rechte und Pflichten 
 
Der unterzeichnende Auftraggeber bleibt Versicherungsnehmer und Prämienschuldner mit allen Rechten und Pflichten.  
 
Dieser Maklerauftrag tritt am  in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann jederzeit (OR) einseitig 
von beiden Parteien mittels schriftlicher Mitteilung gekündigt werden. 
 
Das beiliegende Merkblatt "Informationspflicht gemäss Art. 45 VAG / Datenschutzerklärung" ist integrierter Bestandteil 
dieses Vertrages. 
 
Ort und Datum: ………………………………………………… 

Der Makler: Der Auftraggeber: 
 
 
 

…………………………………………………….…………… ………………………………………………………….. 


	Textfeld0:  
	Textfeld1:  
	Textfeld2:  
	Textfeld3: 
	Textfeld4:  
	Textfeld5:  


